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zugeführten Speisekartoffeln aus anderen Aufkommens
bereichen den jeweils zutreffenden Liefer- bzw. Platz
großhandels-Abgabepreis (Anlage 1 Tabellen 1 bis 7). 
Wurden durch höhere Verluste die normativen 
Schwundsätze überschritten und dadurch weniger Kar
toffeln ausgeliefert, haben die Vertragspartner für die 
weniger ausgelieferten Speisekartoffeln den jeweils 
zutreffenden Preis, mit dem die Speisekartoffeln ein
gelagert wurden, an die Handelsbetriebe OGS (Basis
werte Anlage 1 Tabellen 1 bis 7) zurückzuzahlen. Ver
tragsrechtliche Ansprüche wegen Nichteinhaltung der 
Verträge bleiben hiervon unberührt.

(2) Bei der Sekundärlagerung werden für die Endab
rechnung über die -Einhaltung der vorgegebenen 
Schwundsätze Umrechnungsfaktoren notwendig, die aus 
Anlage 2 Tabelle 2 zu entnehmen sind. Die Vergütung 
des Verlustersatzes und die Zahlung der Bestandsfinan
zierungskosten je Tonne ausgelagerter Speisekartoffeln 
erfolgt in Abhängigkeit vom jeweils zutreffenden Basis
wert der ausgelagerten Speisekartoffeln und dem Zeit
punkt der Ein- bzw. Auslagerung. Die Höhe der Ver
gütung ist aus Anlage 1 Tabellen 8 bis 11 ersichtlich.

(3) Die Schwundsätze für die Kurzzeitlagerung für 
Speisekartoffeln aus der neuen Ernte betragen bei Aus
lagerung:

Monat der Auslagerung Lagerverluste einschließlich
Schwund in %

Juni 2,0
Juli 3,5
August 3,0
September 3,0
Oktober 3,0
Für diese Form der Lagerung wird der Verlustersatz 
auf der Grundlage des Basiswertes der in den Lager
häusern eingelagerten Speisekartoffeln und den mo
natlichen Schwundsätzen vergütet (Umrechnungsfakto
ren entsprechend Anlage 2 Tabelle 3).

(4) Für die Lagerung von importierten Speisefrüh
kartoffeln wird in Abhängigkeit von der Lagerungs
dauer und der sich daraus ergebenden differenzierten 
Schwundsätze folgender Verlustersatz M/t ausgelager
ter Speisefrühkartoffeln gezahlt:

Lagerungsdauer Lagerverluste einschl. 
Schwund in %

Verlustersatz
M/t

bis zu 72 Stunden 1,5 10,90
bis zu 1 Monat 3,0 24,25
bis zu 2 Monaten 4,5 38,05
bis zu 3 Monaten 6,0 52,30
über 3 Monate 7,0 60,30

(5) Bei der Sekundärlagerung von Speisekartoffeln, 
der Kurzzeitlagerung von Speisekartoffeln und bei der 
Lagerung von importierten Speisefrühkartoffeln wird 
bei Finanzierung der Bestände durch den Handelsbe
trieb OGS analog zur Regelung bei Herbsteinlagerung 
nach beendeter Auslagerung die Endabrechnung zur 
Feststellung der Unter- bzw. Überschreitung der vor
gegebenen monatlichen Schwundsätze vorgenommen. 
Die sich daraus ergebenden Nach- bzw. Rückzahlungen 
erfolgen auf der Grundlage der jeweils zutreffenden 
Basiswerte der eingelagerten Speisekartoffeln bzw. der 
zutreffenden Umrechnungsfaktoren (Anlage 2 Tabellen 2 
und 3). Bei der Sekundärlagerung erfolgt die Endab
rechnung auf der Grundlage der zutreffenden Liefer- 
bzw. Platzgroßhandels-Abgabe preise (Anlage 1 Tabel
len 1 bis 6).

(6) Zur Verbesserung der Versorgung der Bevölke
rung werden ausgereifte Speisefrühkartoffeln mit einer 
guten Qualität der Reifegruppen 1 un?I 2 bis zum

15. September in Lagerhäusern eingelagert (Langzeit
lagerung von Speisefrühkartoffeln). Diese Speisefrüh
kartoffeln sind für die Auslagerung ab November be
stimmt. Für die am 15. September vorhandenen Be
stände wird einmalig ein Schwundsatz in Höhe von 3 % 
vergütet, wobei der jeweils zutreffende Basiswert (An
lage 1 Tabellen 1 bis 7) für die Berechnung des Ver
lustersatzes die Grundlage bildet. Bei der späteren Aus
lagerung werden sie behandelt wie' Speisespätkartof
feln.

§7
Schlußbestimmungen

(1) Die Abrechnung der staatlichen Stützungsmittel 
wird durch den Generaldirektor der Zentralen Wirt
schaftsvereinigung Obst, Gemüse, Speisekartoffeln im 
Einvernehmen mit den zuständigen zentralen staat
lichen Organen geregelt.

(2) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1973 in Kraft 
und gilt für Kartoffeln ab Ernte 1973. Die Regelungen 
gemäß § 5 Absätze 2 und 4 sowie § 6 Absätze 2, 4 und 5 
gelten ab 1. Januar 1973. Ab Ernte 1973 treten außer 
Kraft:
— Richtlinie vom 16. September 1971 über die Vergü

tung der Lagerung von Speisekartoffeln in Lager
häusern (Lagerungsrichtlinie) — Verfügungen und 
Mitteilungen des Rates für landwirtschaftliche Pro
duktion und Nahrungsgüterwirtschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik Nr. 12/1971 S. 152 —;

— Richtlinie Nr. 2 vom 4. September 1972 dazu — un
veröffentlicht —.

Berlin, den 7. November 1972
Der Minister Der Minister

für Handel und Versorgung für Land-, Forst- und
Nahrungsgüterwirtschaft 

I. V.: L e m k e  E w a l d
Staatssekretär

Anlage 1
zu vorstehender Anordnung Nr. Pr. 98

Tabelle 1
Verlustersatz (einschließlich Bestandsfinanzierungsko
sten) bei den Basiswerten der Liefergroßhandels-Ab- 
gabepreise für I А Speisekartoffeln in M/t

Monat Basiswert der eingelagerten Speisekartoffeln
126,- 124,- 132,- 130,-

November 6,05 5,95 6,30 6,20
Dezember 7,75 7,65 8,10 8,-
Januar 9,55 9,45 10,05 9,90
Februar 13,- 12,75 13,60 13,35
März 18,10 17,75 18,90 18,65
April 25,25 24,90 26,45 26,-
Mai 35,20 34,60 36,85 36,20
Juni 48,75 48,- 51,10 50,30
Juli 70,45 69,35 73,85 72,70
Tabelle 2
Verlustersatz (einschließlich Bestandsfinanzierungsko
sten) bei den Basiswerten der Liefergroßhandels-Ab- 
gabepreise für I B/II А Speisekartoffeln in M/t

Monat Basiswert der eingelagerten Speisekartoffeln
106,- 104,- 112,- 110,-

November 5,05 4,95 5,35 5,25
Dezember 6,60 6,45 6,95 6,80
Januar 8,- 7,90 8,50 v8,35
Februar 10,90 10,75 11,50 11,35
März 15,20 14,95 16,- 15,75
April 21,25 20,90 22,50 22,05
Mai 29,60 29,05 31,25 30,70
Juni 40,95 40,20 43,25 42,-50
Juli 59,30 58,15 62,65 61,50


